
• Gute Gründe zum Handeln

Mitwirkung Dufourstrasse
Lösungsstrategie

Im Strassenbau neigt man dazu, die Kapazität auf Spitzen auszurichten, was 
situativ durchaus sinnvoll sein kann. In der sehr kurzen Argumentation wird 
nur vom Nadelöhr im Winter und einer Verbreiterung für den öffentlichen Ver-
kehr gesprochen. Leider fehlt es an der Begründung weshalb dieses Projekt 
zwingend notwendig ist, sodass einige Unklarheiten auftreten.

Grünes Gallustal 

(Bearbeitung: GSI-Architekten mit Angaben von Markus Tofalo und Laurenz 
Hungerbühler)
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Auf eine nördliche  
Verbreiterung, die  
Verschiebung der  
Stützmauer zwingend 
verzichten.

Für eine Verbreiterung um 70cm steht der hier geplante Aufwand in 
einem sehr schlechten Kosten-Nutzen-Verhältnis. Sollte die aktuelle 
Fahrbahnbreite effektiv nicht mehr genügen, so wäre eine Verschmäle-
rung des Trottoirs das geringere Übel und auch wesentlich günstiger. 

Für den Fussverkehr steht mit dem Curtiweg durch den Park eine pa-
rallele, nur wenig längere und wesentlich attraktivere Alternative zur 
Verfügung.

Auch können die seitlichen Parkplätze kein Grund für einen derartigen 
Eingriff in einen geschützten Park sein. Wenn der Bus priorisiert werden 
soll, dann könnte als Kompromiss auf die Parkplätze verzichtet werden. 

1 Kosten-Nutzen Verhältnis
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• Mitwirkung Dufourstrasse • Gute Gründe zum Handeln

¥  eine Verbreite-
rung der Stützmauer 
wird nicht nötig sein
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½  Strassenquerschnitt Dufourstrasse 10

¾  Strassenquerschnitt Dufourstrasse 6



Temporeduktion  
phasenweise im 
Winter prüfen

Gemäss Fussverkehr Schweiz liegt der Strassenquerschnitt beim 
Begegnungsfall LKW - Auto bei Tempo 30 bei 5.7m. Dieser könnte bei 
einer Reduktion auf Tempo 20 auf 5.3m reduziert werden. Die Reduk-
tion der Geschwindigkeit könnte besonders im Winter von Bedeutung 
sein und somit die Situation entspannen. Weiter könnte sich überlegt 
werden, die gesamte Strasse in eine Einbahnstrasse umzuwandeln. 

Im Kaptiel M11 Strassenräume wird die Einführung von beidseitigem 
Mulitfunktionsstreifen thematisiert. In diesem spezifischen Fall, könnte 
der Park als einseitiger Multifunktionsstreifen funktionieren, auf einen 
zweiten Streifen muss aufgrund des geringen Querschnitts verzichtet 
werden.

2 Temporeduktion auf 20 km/h
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½ Tabelle: Begegnungs-
fälle und Fahrbahnbreiten, 
Fussverkehr Schweiz 2017

6 – FUSSVERKEHR SCHWEIZ  Begegnungsfälle und Fahrbahnbreiten

3. Begegnungsfälle und Platzbedarf

Auf Strassen innerorts sind in der Regel folgende  
Begegnungsfälle relevant:

• Fussgänger (FG) - Personenwagen (PW)
• Velo - PW
• PW - PW
• PW - Lastwagen (LKW) 
• LKW - LKW

Damit die Dimensionierung einer Fahrbahn bestimmt 
werden kann, müssen die relevanten Begegnungsfälle 
definiert werden.  Die Relevanz der Begegnungsfälle ist 
von der Funktion der jeweiligen Strasse im Strassennetz 
sowie von den angrenzenden Nutzungen abhängig. Um 
die Fahrbahnbreite zu dimensionieren, müssen die Min-
destbreite  resp. die Lichte Breite berücksichtigt wer-
den. Abzukären ist ob, die Seitenräume der Fahrbahn 
im Bereich des Begegnungsfalles notfallmässig betreten 
resp. befahren werden können oder ob bauliche oder 
natürliche Elemente (Mauer, Hecke) dies verhindern. 

Im ersten Fall kann die Fahrbahn gemäss Mindesbrei-
te dimensioniert werden, im zweiten Falle ist die Lich-
te Breite zu beachten. Der Bewegungsspielraum und 
der Gegenverkehrszuschlag sind wie vorgängig schon 
erläutert, geschwindigkeitsabhängig. Deshalb müssen 
die Begegnungsfälle für verschiedene innerorts übliche 
Geschwindigkeiten (20, 30 und 50 km/h) differenziert 
betrachtet werden.

Für die Bestimmung der Fahrbahnbreite sind deshalb 
beide Werte - Mindestbreite und Lichte Breite - relevant, 
welche in der folgenden Tabelle pro Begegnungsfall de-
tailliert und nach Geschwindigkeit unterschieden herge-
leitet sind.

Berechnungsformel:
• Mindestbreite = 

GA1 + GA2 + 2*B1 + 2*B2 + S1 + S2 + G
• Lichte Breite = 

GA1 + GA2 + 2*B1 + 2*B2 + 2*S1 + 2*S2 + G

Die Begegnungsfälle sind auf den folgenden Seiten 
abgebildet und bemasst.

Bewegungs-
spielraum

Geschwindig-
keit GA1/GA2 B1/B2 S1/S2 G Mindest-

breite
Lichte 
Breite

FG / PW 20 km/h 0.6 m / 1,8 m 0.1 m / 0.0 m 0.1 m / 0.2 m nicht definiert 2.9 m 3.2 m

30 km/h 0.6 m / 1,8 m 0.1 m / 0.1 m 0.1 m / 0.2 m nicht definiert 3.1 m 3.4 m

50 km/h 0.6 m / 1,8 m 0.1 m / 0.2 m 0.1 m / 0.2 m nicht definiert 3.3 m 3.6 m

Velo / PW 20 km/h 0.6 m / 1,8 m 0.1 m / 0.0 m 0.2 m / 0.2 m 0.0 m 3.0 m 3.4 m

30 km/h 0.6 m / 1,8 m 0.1 m / 0.1 m 0.2 m / 0.2 m 0.2 m 3.4 m 3.8 m

50 km/h 0.6 m / 1,8 m 0.1 m / 0.2 m 0.2 m / 0.2 m 0.5 m 3.9 m 4.3 m

PW / PW 20 km/h 1.8 m / 1.8m 0.0 m / 0.0 m 0.2 m / 0.2 m 0.0 m 4.0 m 4.4 m

30 km/h 1.8 m / 1.8m 0.1 m / 0.1 m 0.2 m / 0.2 m 0.0 m 4.4 m 4.8 m

50 km/h 1.8 m / 1.8m 0.2 m / 0.2 m 0.2 m / 0.2 m 0.3 m 5.1 m 5.5 m

PW / LKW 20 km/h 1.8 m / 2.5 m 0.0 m / 0.0 m 0.2 m / 0.3 m 0.0 m 4.8 m 5.3 m

30 km/h 1.8 m / 2.5 m 0.1 m / 0.1 m 0.2 m / 0.3 m 0.0 m 5.2 m 5.7 m

50 km/h 1.8 m / 2.5 m 0.2 m / 0.2 m 0.2 m / 0.3 m 0.3 m 5.9 m 6.4 m

LKW / LKW 20 km/h 2.5 m / 2.5 m 0.0 m / 0.0 m 0.3 m / 0.3 m 0.0 m 5.6 m 6.2 m

30 km/h 2.5 m / 2.5 m 0.1 m / 0.1 m 0.3 m / 0.3 m 0.0 m 6.0 m 6.6 m

50 km/h 2.5 m / 2.5 m 0.2 m / 0.2 m 0.3 m / 0.3 m 0.3 m 6.7 m 7.3 m
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Historisch erhaltenes 
Strassenprofil aus dem 
Jahr 1886 bewahren.

Auch aus historischer Sicht ist eine verbreiterung des Strassenquer-
schnitts abzusehen. Die 1.6km lange Dufourstrasse wurde zwischen 
1883 und 1886 erbaut und ist die erste durchgehende Erschliessungs-
strasse am Rosenberg. Bis heute ist sie grösstanteils in ihrer ursprüngli-
chen Breite mit einseitigem Trottoir erhalten. Auch als die Dufourstras-
se zwischen Uni und Varnbüelstrasse in den 1990er Jahren einen neuen 
Belag mit neuen Trottoirrandsteinen erhält, wurde die Strassenbreite im 
original Zustand belassen.

Historische Angaben am Beispiel Zwinglistrasse, aber übertragbar auch 
auf die Dufourstrasse:

https://club.baukultur.pictures/forum/index.php?thread/8666-st-gal-
len-mauern-und-einfriedungen/&postID=346255#post346255

Angaben Laurenz Hungerbühler, dipl. Arch. ETH und Stadthistoriker, 
Experte Grünes Gallustal

3 Trottoir
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½  Stadtplan 1903



Von Fällungen  
besonders im Baum-
schutzgebiet ist  
abzusehen.

Im Projekt werden voraussichtlich fünf Bäume, die innerhalb des Baum-
schutzgebietes liegen gefällt. Gleichzeitig wird über die Erweiterung 
des Baumschutzgebietes abgestimmt, die ein wichtiger Schritt für die 
Erhaltung der Lebensqualität in St.Gallen ist. Nun stellt sich die Frage, 
was der Baumschutz bringt, wenn ohnehin Bäume gefällt werden ob-
wohl sie bereits heute in der Baumschutzzone sind?

Es ist dringend davon abzusehen bestehende Bäume insbesondere in 
der Baumschutzzone zu fällen. Denn bis ein neu gepflanzter Baum die 
Funktionen eines gefällten Baumes erfüllen kann, braucht es viele Jahr-
zehnte. 

Falls dennoch Bäume gefällt werden müssen, müssen mindestens 
gleichwertige Ersatzpflanzungen geleistet werden. Diese müssen in der 
Anzahl jedoch deutlich erhöht werden, damit die Funktionen der beste-
henden Bäume erhalten werden. 

4 Baumfällungen im Baumschutzgebiet
Baumvolumenschwund
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¥  Auszug aus 
dem ÖREB

St. Gallen

Nutzungsplanung Schutzverordnung Naturobjekte
Rechtskräftig

Typ Anteil Anteil in %

Legende beteiligter Objekte Baumschutzgebiet BaS 4068 m² 100.0%

Übrige Legende (im sichtbaren Bereich) -

Bauordnung, 2002-0101

https://oereblex.sg.ch/api/attachments/16476

https://oereblex.sg.ch/api/attachments/16477

Reglement über den Vollzug der Bauordnung und des
Reklamereglements, 2006-0102

https://oereblex.sg.ch/api/attachments/16481

https://oereblex.sg.ch/api/attachments/16484

Zonenplan Schutzgebiete, 2002-0130

https://oereblex.sg.ch/api/attachments/15394

https://oereblex.sg.ch/api/attachments/15395

https://oereblex.sg.ch/api/attachments/15396

Rechtsvorschriften

Planungs- und Baugesetz (PBG), sGS 731.1

https://www.gesetzessammlung.sg.ch/frontend/versions/pdf_file_with_annex/3473?locale=de

Verordnung zum Planungs- und Baugesetz (PBV), sGS 731.11

https://www.gesetzessammlung.sg.ch/frontend/versions/pdf_file_with_annex/3443?locale=de

Verordnung über den Schutz wildwachsender Pflanzen und freilebender
Tiere (Naturschutzverordnung) (NSV), sGS 671.1

https://www.gesetzessammlung.sg.ch/frontend/versions/pdf_file_with_annex/2288?locale=de

Gesetzliche Grundlagen

-Weitere Informationen und Hinweise

Stadt St.Gallen
https://www.stadt.sg.ch

Zuständige Stelle
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Der Rosenberg wird in zehn 
Jahren nicht mehr so baum-
reich sein, wenn wir gleich 
weitermachen wie heute. Die 
Schutzinstrumente sind zu 
schwach. 

Baumschutzgebiet
Unzureichender Schutz

Art. 39 BO normiert den Baumschutz in den planerisch entsprechend aus-
geschiedenen Gebieten und bezweckt den Erhalt des bestehenden Baum-
bestands. Es fehlt aber an einem hinreichend klaren rechtlichen Rahmen, um 
den sukzessiven Verlust des Baumbestands zu stoppen. Denn häufig fällt die 
Interessenabwägung zulasten den Baumschutzes aus. Zugleich werden Er-
satzpflanzungen erst seit einigen Jahren konsequent verfügt. Sodann greift 
die Bestimmung bei der Förderung von Neupflanzungen nicht. Die Auswei-
tung des Baumschutzgebiets ist zwar begrüssenswert. Die Überarbeitung 
des Baumschutzes in der Bauordnung oder in einem Reglement sind für einen 
starken und griffigen Schutz deshalb dringend nötig. Ein Augenmerk ist auch 
auf die Grenzabstände, Grünflächenziffern und Unterbauten zu legen, damit 
Bäume erhalten bleiben oder im Fall einer Ersatzpflanzung gedeihen können.

¼

Luftaufnahme
Girtannerstrasse 
2008 (Geoportal  

St. Gallen)

¥

Luftaufnahme
Girtannerstrasse
2018 (Geoportal  
St. Gallen)

Problematik der letzten 10 Jahre
Beobachtungen des WWF

— Baumschutz bei Bauvorhaben: Oft wird zunächst ge-
plant und zwar nach Regelbauweise. Dann wird geschaut, kann 
allenfalls ein Baum erhalten werden. Zu nachträglichen Projekt-
anpassungen kam es unseres Wissens noch in keinem Fall. 
Hinzu kommt: Die Bestimmung von Art. 39 der Bauordnung 
nennt «schützwürdige Grünflächen mit Baumbestand». Doch 
dieser Grünraum findet viel zu wenig Beachtung und deshalb 
reicht oft der Platz nicht mehr für eine angemessene Ersatz-
pflanzung. Dieser betrifft Neubau- und Tiefgaragenprojekte.

 
— Ersatzpflanzungen: In rund 10 Prozent der Baum-

fällungen sollen Wildgehölze Bäume ersetzen. Wildgehölze 
sind zwar ökologisch ebenfalls wertvoll, können jedoch einen 
Baum in der Regel weder punkto Grünvolumen, Beitrag zum 
Stadtklima noch punkto Raumwirksamkeit ersetzen. Ist ein 
alter Baum grösser, kann ihn ein Strauch auch punkto Biodi-
versität nicht ersetzen.

 
— Kontrolle Ersatzpflanzungen: Die neuen Bäume wer-

den nicht fachgerecht zurückgeschnitten. Dies führt zu Wild-
gehölzen mit runder Schnittform und 1 Meter Höhe, geköpften 
Eichen und Ahornbäumen, «formgeschnittenen Birken» und 
Ahornbäumen, die nur aus dem Hauptstamm ohne Seitenäs-
te bestehen.

½

Geplante Neubauten an der 
Wartensteinstrasse inmitten 
der Baumschutzzone. 
Foto der Visiere 2022 
(Foto: GSI Architekten)

Es braucht einen besseren 
Vollzug: Das exakte Einmes-
sen von Bäumen vor Planungs-
beginn ist noch nicht Pflicht, 
wäre aber für den Schutz alter 
Bäume besonders wirksam.
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4 • Konkrete Massnahmen M1 • Stadtbäume


